
_ —T  _
rritce Vom Scbet' ßutoelfuttßä*- - - — —
tcilunß auggcfteflten FnKgabe/chernes veräußert oder- ge*
liefert Werben.

Anmerkung : „Die Ausweise sür beauftragte Lieferer"
verlieren niit dem Inkrafttreten dieser Bekanntmachung ihre
Gültiakeit . Die aus solche Ausweise besteckten und beim
Inkrafttreten dieser Bekanntmachung noch im Lager der
Gerberei oder Gerbervereinigung beftndlichcn Ledermengen
dürfen also nur noch unter den unter ü und c gekennzeich¬
neten Voraussetzungen geliefert werden.

Kann infolgedessen ein beauftragter Lieferer dre von
ihm übernommenen Lieserungsverpflichtungen nur zum Terl
erfüllen , so soll er dem Auftraggeber unverzüglich Nach¬
weisen, wieviel Leder er aus den Ausweis bereits erhalten
hat , welche Teilmenge der Bestellung er sertigstellen kann
und wieviel Leder er sür den Rest der Bestellung noch
braucht . Die amtliche Beschaffungsstelle, die den Auftrag
erteilt hat , wird dann , soweit erforderlich, die Zuweisung
von Leder bei dem Leder-Znweisungs-Amt beantragen.

d) Anträge auf Freigabe sind unter Beachtung der sor¬
genden Vorschriften vom Eigentümer oder Besitzer des be-
schlagnahmrcn Leders an das Leoer-Zuweisungs -Amt (Ab¬
leitung Ledermcldestellc), bei welchem auch die Vordrucke
zu den Freigabeanträgcn erhältlich sind, zu richten:

1. Das Leder, dessen Freigabe beantragt wird , muß Ver¬
sand fertig vorlicgen ; ausgenommen sind nur Helm-
jeder, sowie die unter lfdr . Nr . 20 bis 25 und 49 bis 54
genannten Arten ; diese letzteren Leder müssen fertig-
gegerbt, brauchen jedoch iwch nicht zugcrichtet zu sein.

2. Die Antragsteller haben nach Einreichung des Freigabe¬
antrages das in diesem ausgeführte Leder so lange zzur
Verfügung des Leder-Zuweisungs-Amtes zu halten , bis
sic in den Besitz des Freigabescheines gelangt sind; sie
dürfen es auch an amtliche Beschaffungsstcllen nicht
ohne Zustimmung des Leder-Zuweisungs -Amtes ver¬
äußern.

9. Freigegebencs Leder, das nicht innerhalb zweier Mo¬
nate (gerechnet von dem Datum des Freigabe >cheines)
zur Verwendung sür Privatzwecke oder den mittelbaren
Bedarf der Kriegsindustrie veräußert und abgelicsert
worden ist, ist der Beschlagnahme wieder verfallen , eben¬
so dasjenige fteigegebene Leder, das ohne Zustimmung
des Leder-Zuweisungs-Amtes in Leder anderer Art
umgewandelt wird.

4. Freigegebencs Leder darf ohne Zustimmung des Leder-
Zuweisungs-Amtes weder an amtliche Beschaffungs-
stellen der Heeres- oder Marineverwaltung noch an be¬
auftragte Lieferer derselben zur Verwendung für
Kriegslieferungen veräußert werden. Die Gerbereien,
Gerberverernigungen und Zurichtereien haben beim
Verkauf freigegebenen Leders ihre Abnehmer aus diese
Vorschrift hinzuweisen.
e) Vorbedingung für alle nach Buchstabe b und c dieses

Paragraphen erlaubten entgeltlichen Veräußerungen ist. daß
die durch die 88 2 bis 4 festgesetzten Preise nicht über¬
schritten werden.

Diese Bedingung gilt nicht sür erlaubte Verkäufe frei-
gegebenen Leders nach dem Auslande innerhalb der Gel¬
tungsdauer der Ausfuhrbewilligung.

f) Die Beschlagnahme ist mit der Ablieferung an die
amtlichen Beschaffungsstellen der Heeres- oder Marinevev-
Wallung oder mit dem Empfang des Freigabescheins fiir die
betreffende Ledermenge erloschen.

Artikel II.
Die Bekanntmachung tritt mit dem 1. Avril 1917 in

Kraft.
Frankfurt (Main ), den 1. April 1917.

Stellv . Generalkommando XVIII. « . ft.
Coblenz, den 1. April 1917.

Kommandantur der Festung
Eoblenz-Vhrendreitstein.

I « 1 Nr . 4910/3. 17.

§ tkan
Die junge Saat gilt es zu schonen und zu schützen.
Ich weise daher aus meine Verordnung dom 24. 5. 16,

Abt . II. Nr . 7765, hin, wonach das unberechtigte Betreten
von Wiesen und Feldern vor beendeter Ernte mit Strafe
bedroht wird.

ferner in der Presse z. Z. über das Abreißen der
Blüten usw. geklagt wird , bringe ich gleichzeitig mein«
Verordnungen vom 11. 4. 16, Abt . II . Nr . 5672 und vom 9. 8.
16, Abt . II. Nr . 12 536 in Erinnerung , in lvelchen ich das
unberechtigte Abreisen von Blüten , Früchten ustv. auf Grund
des BelaUrungszuftandsgesetzes unter Strafe gestellt habe.

fkommanvantnr Koblenz-Ehrenbreiistein.
gez. v. Luckwald_

J .-Nr . II 3919. Diez,  den 3. April 1917.
A« die Heere« Bürgermeister

«etr . Ausgabe von Brotkarten für die Zeit
vom 2«. Februar bi» 28. März 1917

Ich erinnere an meine Umdruckverfügung vom 33. März
d. Js ., J .-Nr . II. 3069, betrl Ausgabe von Brotkarten für
die Zeit vom 36. Februar bis 25. März 1917 und erwarte
Uns Erledigung längstens binnen 24 Stunden.

Ger Borsttze»»- de» « ret»a»«sO»ße».
Duiw rftodt. __

J .-Nr . II. 3910. Diez,  den 3. Aprfl 1917.
« » die Herren Bürgermeister

«etr . die Ausführung de» Fmpfgefchäft»
für 1917

Die mit Verfügung vom 5. Februar d. Js ., J .-Nr . II.
864, Kreisblatt Nr . 34 geforderte Einsendung der Jinps-
listen wird in Erinnerung gebracht und längstens bin¬
nen 3 Tagen  erwartet.

Wer standral.
SIMillM.

für den

Anzeige«.

Holzvcrstrigcruilg. «SSE 855.
Schutzbezirk Biebrich. Donnerstag , den 12.

April  er ., vorm.  11 Uhr  in der Gastwirtschaft von
Karl Klamp in Kördors. A. Nutzholz.  Dtftr . 83 Buch-
walo Nadelholz : 4 St . = 0,53 Fstm., 130 Reichst.
B. Brennholz.  Distr . 83 Buchwald, 84 Dell. Eichen:
50 Rm. Seht . u. Kn., 650 Wellen. Buchen: 81 Rm . Echt,
ii Kn., 2450 Wellen._

Holzversteigerung.
Samstag, den7. April 1917,

nachmittags1 Uhr
kommt in hiesigem Gemeindewald folgendes Holz zur
Versteigerung ^ „

12 Eichenstämme mit 13 Festmeter Inhalt,
darunter 3 Stück von 14/2 bis 31/» Festmft .,

523 Tannen -Stangen III. Klaffe, 115 Stück IV.
Klaffe. 20 Stück V. Klaffe.

Anfang Distrikt Haide.
Niederneisen. den3. April 1917. (2352

Mohr, Bürgermeister.

Heranüimrtlich für di, Gchrtftteitu«, Mcdaw Hein. Bad MmG

Unterlahü -Kreis.
Amtliches Alatt für die Aekanntmachwgeu des Landratsmutesu.des KreisMsschusse^

Tägliche Keilage pvc  Dieser rmd Gmser Zeitung.
«reise der « «zeigt « : U»»,a »«ßr>« : Lr »ck« ch « erlag von H. « hr. vom» « ,

Li « eimsp. « etitzeUr oder der« Siam» I» « sg., 9 « Diez : Siosmftraße M. «ml und Diez.
Reklamqetlr 60 « fg. 9 « » « »: Mmerüratzr « i.

«r . Sl Diez, Donnerstag den 8. April 1917 87« Jahrgang

Amtlicher Teil.

«ritgSmtnisterium.

Bekanntmachung
Nr . W. II. 2700/2 . 17. K. 8t.

betreffend Beschlagnahme baumwollener Spinn¬
stoffe und Garne(Spinn- und Wcbverdol).

Vom I . Aprfl 1917.
(Hlenfassung der Aekanntmachung Wr. W. II. 1700/2.

16. A. Y . A. vom 1. April 1916).
Nachstehende Bekanntmachung wird aus Ersuchen des

Königlichen Kriegs Ministeriums hiermir zur allgemeinen
Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, daß, soweit nicht
nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen ver¬
wirkt sind, jede Zuwiderhandlung gegen dre Beschlagnahme-
Vorschriften 8 6*) der Bekanntmachung über die Sicher¬
stellung von Kriegsbedarf vom 24. JuniA915 (Reichs-Ge-
s'ctztl. S . 357), in Verbindung mit den Ergänzungsbekannt¬
machungen vom 9. Oktober 1915 und von: 25. November
1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 645 und 778) und vom 14. Sep¬
tember 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 1019) bestraft wird . Auch
kann der Betrieb des Handelsgewerbes gemäß der Bekannt¬
machung zur Fernhaltnng unzuverlässiger Personen voin
Handel vom 29. September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603)
untersagt werden.

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
tiS zu 10000 Mark wird, sofern nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, bestraft

1. . .
2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand briseite-

schafft, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft »der
kauft oder ein anderes BeräußerungS- oder ErwrrbSgesthüsi
über ihn abschlietzt;

3. wer der » erpflichtung, die beschlagnahmte» « e^ nstun»?
zu verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwio»rha>!
beft;

4. wer km nach 8 ä „ lassen«,, «MiHmmMWümmmge,'

| % . |
Inkrafttreten der Anordnungen.

Diese Bekanntmachung tritt am 1. April 1917 rn Kraft.
Mit dem Inkrafttreten dieser Bekanntmachung werden

aufgehoben:
1. Die Bekanntmachung betreffend Beschlagnahme baum¬

wollener Spinnstoffe (Spinn - und Webverbot) Nr.
W. II.  1700/2. 16. K. 86. A., Vom1. Aprfl 1916;

2. die Nachtragsbekanntmachung Nr . IV. II.  5700/4 . 16.
K. R. A. vom 10. Mai 1916;

3. die Nachtragsbekanntmachung Nr . W. II.  1700/9 . 16.
vom 1. Oktober 1916.

| |l >
»tm der Bekanntmachung betroffene » egenstände.

Bon dieser Bekanntmachung werden betroffen (im nach¬
stehenden kurz „Baumwolispinnstoffe " genannt ) :

1. Baumwolle , Vinters , Baumwollabgänge , Baumwoli-
abfälle aller Art einschließlich Webereikehricht, auch
mit anderen Spinnstoffen (Wolle, Kunstwolle, Kunst¬
baumwolle usw.) gemischt, gleichviel, ob sie in der Spin¬
nerei, Zwirnerei , Weberei, Wirkerei oder Strickerei,
beim Bleichen, Veredeln oder Ausrüsten anfallen , und
ob sie verspinnbar sind oder nicht;

2. sämtliche baumwollenen und baumwollhaltigen Garne,
Zwirne , Garn - und Zwivnsbfälle , Abfälle (Putzfäden,
Reinfäden und dergleichen), gleichviel, ob der Banm-
wollgehalt auf der Verwendung der unter 1 genannten
Baunüvollspinnstofft , auf dem Zusatz von Kunstbaum¬
wolle oder baumwollhaltiger Kunftwolre oder auf son¬
stigen Ursachen beruht.

9&
Beschlagnahme.

Die im 8 2 ausgeführten Baumwollspinuftosfe , Garne,
Zwirne , Garn - und Zwirnabfäile werden hiermit beschlag¬
nahmt.

Kunftbaumwolle unterliegt der Beschlagnahme gemäß
der Bekanntmachung W. IV.  2000/2 . 17. K. R . A.

Von den Airordnungen dieser Beschlagnahine sind aus-
g e » v ni m c n, sofern die Bestimmungen der 88 3 und. 9 be¬
obachtet werden:

1. Auslandsspinnstofse und Auslandsgarne,
a ) Unter Auslandsspinnstofsen im Sinne dieser Bekannt¬

machung werden verstanden : Baumwolle , Baumwoll¬
abgänge und Baumwollabföllr , die nach dem 15. Juni
1915, sowie Linters , die nach dem 1. Januar 1916 aus

■ dem Ausland eingeflihrt worden sind.



iritiiriunti >i ‘ri tx -t-fixi nl >c n i tvavne 1x1: 0 .’fiui rin -, nie
warft ft«-,-- ia . Zfuni 1910 , Want - unb Stvtmab falle,

bie itacl ) bent 1.  Januar 1916 auü bem  Ausland rfrt-
geflihrt worden sind, ferner Garne und Zwirne , die
ausschließlich aus den unter a aufgesührten Auslands-
fpinnftoffen oder aus Kunstbaumwolle hergestellt sind,
die gemäß 8 5 der Bekanntmachung w . IV.  2000/2 . 17.
K. R. A. von der Beschlagnahme ausgenommen ist, end¬
lich Garn - und Zwirnabsälle , die nachweisbar aus¬
schließlich von Auslandsgarnen herrühreu.

Boraussetzung ist, daß drt Elnsuhr der Spinnstoffe
und Garne der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Königlich
Preußischen Kriegsministeriums nachgewiefen werden
kann. Die von der deutschen Heeresmacht besetzten Ge¬
biete gelten nicht als Ausland im Sinne dieser Be¬
kanntmachung.
2. Wollgcmischte Strickgarne ; für diese gilt redoch die

Bekanntmachung , betreffend Peräußerungs -, Berarbei-
tungs - und Bcwegungsverbot für Web-, Trikot -, Wirk- und
Strickgarne (Ü7. / . 761/12. 15. K. R . A.), vont 31. Dezember
1915 nebst Nachträgen.

Z. Stickgarne, Nähfäden, Strick-, Stopf - und Häkeb-
garne , die bereits am 1. April 1916 m handelssertiger Auf-
nrachung für den Kleinverkauf vorhanden waren , dürfen
im Inlande veräußert und zu ihrem bestimmungsgemäßen
Zweck- verwendet lverden.

4. Offene Ladengeschäftedürfen beschlagnahmte Garne,
dre bereits am 1. April 1916 ber ihnen gelagert haben,
höchstens jedoch 50 Kg., an .Haushaltungen und Hausge¬
werbetreibende zur beliebigen Verarbeitung im eigenen Be¬
triebe in Mengen veräußern , die ber jedem Einzelverckaur
10 Kg. nicht übersteigen.

; : 14
Wirkung net beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die Bornabme
von Veränderungen an den von ihr berührten Gegenständen
verboten ist und rechtsgeschäftliche Verfügungen über sie
nichtig sind. Den rechtsgeschäftlichcn Verfügungen stehen
Verfügungen gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung
oder Arreftvollziehung erfolgen. Trotz der Beschlagnahme
sind alle Veränderungen und Verfügungen zulässig, die
mrt Zustimmung der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des König¬
lich Preußischen Kriegsministeriums -rfolgen.

Verboten ist insbesondere
das Mischen, Bleichen, Färben , Entfetten und Verspinnen

beschlagnahmter Baumwollspinnstoffe , ferner die Her¬
stellung von Watte,

das Weben, Wirken, Stricken, Klöppeln, Flechten, Zwir¬
nen, Veredeln (z. B. Bleichen, Färben usw.), Spulen,
Zetteln , Schlichten, Kleben und Rechen beschlagnahmter
Garne , Zwirne und Garn - und Zwirnabsälle.

' ■ t&
Aufträge von Heere»- und Marinebehörde«.
Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung , Liefe¬

rung und Verarbeitung der beschlagnahmten Gegenstände
gestattet zlvecks Erfüllung von Aufträgen von Heeres- oder
Marinebehörden gegen amtlichen Belegschein 3, sofern die
Anordnungen in 88 8 und 9 dieser Bekanntmachung be¬
obachtet werden. Für das Verfahren ber' der Ausfertigung
des Belegscheines sind die jetveiligen, vom Königlichen
Krieg»Ministerium veröffentlichten „Erläuterungen zum Be¬
legschein 3" maßgebend. Bevor nicht der Belegschein, ord¬
nungsgemäß ausgefüllt und unterschrieben und von der
Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen Kriegs«-
mimstcriums genehmigt, dem Lieferer vorlicgt , darf vl'eser
mit der Verarbeitung beschlagnahmter Baumwollspinnstoffe,
Garne oder Zwirne nicht beginnen.

Beschlagnahmte Linkers dürfen ohne Belegschein, zevoch
mir auf Bestellung der Kriegschemikalien Aktiengesellschaft,
Berlin W., Köthener Str . 1—4, zu Nitrierbaumwolle ver¬
arbeitet werden.

» &
«eräutzerungöerlaubnl ».

Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung der im
8 2 bezeichneten Gegenstände, außer gemäß 8 5 zur Er-

1. Aus Grund einer von der Kriegs -Rohstoff-Abteilung
des Königlich Preußischen KrregsministeriumS erteilten
Ausnahmebewilligung , die durch einen amtlichen Frei¬
gabeschein nachgewiesen wird.

2. Garn - und Zwirnabfälle (8 2 Nr . 2) sowie Weberei-
kehricht sind der Kriegs-Hadermdlktienge>ellschast, Ber¬
lin W., Leipziger Str . 75-76 anzubietcn , widrigenfalls
ihre Enteignung zu gewärtigen ist.

8 7.
Berarbeitnn - Serlaubnlö.

Trotz der Beschlagnahme ist die Verarbeitung der im
8 2 bezeichneten Gegenstände (außer gemäß 8 5 zur Er¬
füllung von Aufträgen der Heeres- und Marinebehörden)
noch in folgenden Fällen erlaubt , soferm die Anordnungen
im 8 9 dieser Bekanntmachung beobachtet werden:

1, Diese Gegenstände dürfen aus Grund einer von der
Kriegs-Rohstoff-Abteilung erteilten AUsnahmebewftlir-
gung, die durch einen amtlichen Freigabe, 'chcin nachge¬
wiesen wird , verarbeitet werden.

2. Ketten aus Baumloollgarn oder baumwollhaltigem
Garn dürfen nur verarbeitet werden, soweit darüber
ein Belegschein 3 oder ein nachdem 1. Juli 1916
ausgestellter  Freigabeschein vorliegt.
Falls bis zum Inkrafttreten dieser Bekanntmachung

die Verarbeitung von baumlvollencn Ketten in weiterge-
hendcm Maße gestattet ivar , dar , das im Webprozeß be¬
findliche Stück Söebware bis zum Ablauf stes 5. 2Ipril 1917
scriiggestellt werden. ,

Beschlagnahmte Ketten und die zum Abweben etwa
erforderlichen beschlagnahmten Schußgarne können aus An¬
trag durch die Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlich
Preußischen Kriegsministeriums srergegeben werden, wenn
daraus Gegenstände für die Heeresverwaltung hergestcllt
werden. Antragsvordrucke sind unter Angabe der Vordruck-
Nr . Bst. 1273b mit Postkarte (nt 'cht  mit Bnef ) bei der
Vordruckverwaltung der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Kö¬
niglich Preußischen Kriegsministeriums . Berlin SW . 48,
Verlängerte Hedemannstraße 10, anzufordern.

|&
Höchstpreise.

Die Veräußerung oder Lieferung der im 8 2 bezeich-
ncten Gegenstände nach 88 3, 5 und 6 dieser Bekanntma¬
chung wird nur unter der Bedingung gestattet, daß keine
höheren Preise als die rn der Bekanntmachung Nr . W. IL
1800/2. 16. K. R. A. und deren Nachträgen festgesetzten
Höchstpreise für Baumwollspinnstoffe . Baumwvllgespinste
und deren Abfälle gefordert oder bezahlt werden.

Diese Bestimmung gilt auch für den Fall , daß vor
dem 1. April 191G höhere Preise als die Höchstpreise ver¬
einbart sein sollten . Jedoch dürfen Garnlieferungsver-
träge , die vor dem 1. April 1916 zu höheren Preisen ab-
aeschlossen worden sind, zu diesen Preisen insoweit erfüllt
werden, als dies erforderlich ist zur Erfüllung von Heeres-
Lufträgen gegen Beleaschein 3, über welche die auftrag¬
gebende Heeres- oder Marinebehörde dem Garnvcrbrancher
bereits vor dem 1. April 1916 den Zuschlag erteilt hat.
In gleicher Weise dürfen Garnlteferungsverträge , die vor
dem 1. April 1916 gegen Freigabeschein für Nähfäden zu
höheren Preisen abgeschloffen worden sind, zu diesen Prei¬
sen erfüllt werden, falls der Freigabeschein vor dem 1.
April 1916 ausgefertigt worden ist.

Tie Bestimmungen der Absätze 1 und 2 finden keine
Anwendung auf AuölastdSspinnstosfe und Auslandsgarne
(§ 3 Ziffer 1).

§ 9.
Aushana der Bekann1ma» u« a

Die in dieser Bekanntmachung gestattete Verarbeitung
der im 8 2 bezeichneten Gegenstände ist nur zuiäffig, wenn
die Bekanntmachung an einer sichtbaren Stelle des Betriebe»
ausgehängi wird . Abdrucke der Bekanntmachung sind bei der
Vordruckverwaltung der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Kö¬
niglich Preußischen Kriegs Ministeriums , Berlin SW . 48,
Verlängerte ,̂ demannstraße 10, erhältlich,

sind an das Webstosf-Meldeamt der Kriegs-Rohstoffi-Abtei-
lung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums , Berlin
SW . 48, Verlängerte Hedemannstr. 10, alle übrigen An¬
fragen und Anträge , die diese  Bekanntmachung betreffen,
sind an die Kriegs-Rohstoff-Abteilung , Sektion W. II,  des
Königlich Preußischen Kriegsministeriums , Berlin SW . 48,
Verlängerte Hedemannstr. 10, zu richten und ani Kopfe des
Schreibens mit der Aufschrift : „Betrifft Baumwollbeschlag-
nahme" zu versehen.

Frankfurt (Main ), den 1. April 1917.
Stellv . Generalkommando XVIII. A. K.

» *l co -tffttjUcV " lyvCro\t >rrtyatA \ wnftt \\ Rtfttxx -SH-t . \ rte -t
2 Ist ble minbegens aui bas Dvppeire bcS
zu bemessen, um ben brr Höchstpreis stderschrMen worben ist
oder in den Fällen der Nr. 2 überschritten werden sollte;
übersteigt der Mindestbetrag zehntausend Mark, so ist ans
ihn zu erkennen. Im Falle mildernder Umstände kann die
Geldstrafe bis auf die Hälfte des Mndestbetrages ermäßigt
werden.

In den Fällen der Nummer 1 und 3 kann neben der
Strafe ungeordnet werden, daß die Berurteilung auf Kosten
des Schuldigen öffentlich bekanntzumachen ist; auch kann neben
Gefängnisstrafe auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte er¬
kannt werden.

C»bl»nz, den 1. April 1917.
Kommandantur der Festung

Coblenz-Ehrenbreitstein.
Ia 1 Nr . 4715/3. 17.

**) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Gew'--
strafe bis zu zehntausend Mark nird , so.sern nicht nach all¬
gemeinen Strafgesetzen höhere Stiften verwirkt sind, bestraft:

K.

Kriegsmtnisterlum.

itaditragsbrhaiuitmadfnno
Nr . L. 888/3 . 17. K. R^ A.

zu der Bekanntmachung Nr. Cli. II. 888/7. 16.
K. R. A. vom8. August 1916, betreffend Höchst¬
preise und Beschlagnahme von Leder. Vom

I. April>917.
Tie nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen

des Königlichen Kriegsministeriums auf Grund des Ge¬
setzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 in
Verbindung mit dem Gesetz vom 11. Dezember 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 813), in Bayern aus Grund der Allerhöchsten
Verordnung vom 31. Juli 1914 den Uebergang der voll¬
ziehenden Gewalt auf die Militärbehörde betreffend, ferner
des Gesetzes, betreffend Höchstpreise vom 4. August 1914
(Reichs-Gesetzbl. S . 339) in der Fassung vom 17. Dezember {
1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 516) in Verbindung mft den Be- «
kanntmachungen über die Aenderung dieses Gesetzes vom \
21. Januar 1915, 23. September 1915 und 23. März 1916 !
(Reichs-Gesetzbl. 1915 S . 25, 603 und 1916 S . 183)*),
ferner der Bekanntmachung über die Sicherstellung von
Kriegsbedarf vom 24. Jum 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 357)
in Verbindung mit den Ergänzungsbekanntmachungen vom :
9. Oktober 1915 und vom 25. November 1915 (Neichs-Ge- ;
setzbl. S . 645 und 778) und vom 14. September 1916 (Reichs- !
Gesetzbl. S . 1019) mit dem Bemerken zur allgemeinen !
Kenntnis gebracht, daß Zuwiderhandlungen nach den in der j
Anmerkung abgedruckten Bestimmungen bestraft werden, |
soweit nicht nach allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen i
angedroht sind**). Auch kann der Betrieb des Handelsge- i
werbe» gemäß der Bekanntmachung zur Fernhalrung un- ,
zuverlässiger Personen vom Handel vom 23. Sepirmber
1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603) untersagt werden.

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beisette-
scbafft, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder
Wust oder ein anderes Vcräußerungs- oder ErwerbS-
geschäft über ihn abschlietzt;

Z. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände
zu verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt;

4. wer den nach 8 5 erlassenen Ausführungsbestisti»!ungen
zuwiderhandelt.

Artikel l.
H 5 dar Bekanntmachung Nr . Ch. II.  888/7 . 16. K. R . A^

betreffend Höchstpreise und Beschlagnahme von Leder vom
8. August 1916 erhält folgende Fassung:

8 5
Beschlagnahme.

a) Die im 8 3 aufgeführten Lederarten sind i» jeder
Form , soweit sie sich im Eigentum , Besitz oder Gewahrsam
einer Gerberei , Zurichterei oder Gerbervereinigung befin¬
den, beschlagnahmt.

b) Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung oder
Ablieferung des nach Buchstabe a dieses Paragraphen be¬
schlagnahmten Leders der Arten lsor. Nr . 1 bis 21a ein¬
schließlich und lsdr. Nr . 26 bis 54 einschließlich in solge-iden
Fallen erlaubt:

1. Aus Grund schriftlicher Anweisung des Leder-Zuwei-
sungs-Amtes der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des König¬
lich Preußischen Knegsministermms , Berlin W. 9,
Vudapefter Straße 11-12.

Die Anweisungen des Leder-Zuweisungs-Amtes haben
vor allen anderen auf beschlagnahmtes Leder bezüg¬
lichen Lieferungsverpflichtungen den Vorrang.

Anmerkung : Anträge der Firmen aus Ausstellung
solcher Anweisungen sind zwecklos. Die Anweisungen
werden lediglich aus Grund amtlicher Feststellung des
Bedarfs amtlicher Beschaffungsstellen erteilt.

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geld¬
strafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen
wird bestraft:

1. wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet:
2. wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrages aus-

fordert, durch den die Höchstpreise überschritten werde»,
oder sich zu einem solchen Vertrage erbietet;

3 wer einen Gegenstand, der von einer Aufforderung (8 2,
3d des Gesetzes, betreffend Höchstpreise) betroffen ist, bri-
seiteschafst, beschädigt oder zerstört;

4. wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum Ver¬
kauf von Gegenständen, für die Höchstpreise festgesetzt find,
nicht nachkommt:

ö. wer Vorräte an Gegenständen, für die Höchstpreise fest¬
gesetzt find, dun zuständigen Beamten gegenüber verheim¬
licht;

2. Bon einer Gerberei an die sür sie zuständige Gcvbvr-
vereinigung sür Heeres- oder Marincbedarf.

Welche Gerbervereinigung sür Heeresbedarj zustän¬
dig ist, wird im Zweifel durch das Levcc-Zuweisungsf-
Amt endgültig entschieden.

3. Von einer Gerberei oder Geröervereinigung aus un-
miitelbare Bestellung einer der folgenden Beschas-
sungsstellen der deutschen Heeres- und Marineverwal-
tung an diese Beschaffungsstellen:

Kriegs- oder Reserve-Bekleidungsämrer (cinschlie^
lich Bekleidungs-Depot Nürnberg ),

Arttlleriewerkstätten,
Marine -Bekleidungsämter,
Kaiserliche Wersten,
Kaiserliche Torpedo-Werkstatt,

' Kaiserliche Marinc -Depotinspektio«,
Friedrich Krupp Akttestgesellschaft in « ftu.
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